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Geselzliche Grundlogen

- Bundesgesetz über den Schutz der Gewösser (GSchG) vom 24. Jonvor 1991

- Gewösserschutzverordnung (GSchV) vom 28. Oktober 
,l998

- Gesetz über Roumplonung, Umweltschutz und Bouwesen (Bougesefz, BouG) vom 19.

Jonuor I 993

- Allgemeine Verordnung zum Bougesetz (ABouV) vom 23. Februor 
,l994

- Einführungsgesetz zum eidgenössischen Gewösserschutzgesetz (EG GSchG) vom 1 1.

Jonuor 1977

- Verordnung zum Einführungsgesetz zum eidgenössischen Gewösserschutzgesetz
(V EG GSchG) vom I ó. Jonuor '1978

- Gemeindegesetz (GG) vom 
,l9. 

Dezember 1978; g 20 Abs. 2ln. i

- GeseTz über die Verwoltungsrechtspflege (VRPG) vom 9. Juli l9ó8

GEMEINDE KAISERAUGST o GEMEIN DERAT



Fino nzieru ngs reg lem ent Seite 5

Die Einwohnergemeinde Koiserougst, gesiülzt ouf $ l4 Abs. I des Einführungsgesetzes zum eid-

genössischen Gewösserschutzgeseiz (EG GSchG) vom I I . Jonuor 1977 vnd $ 34 Abs. 3 des Ge-

setzes über Roumplonung, Umweltschutz und Bouwesen (Bougesetz, BouG) vom ,l9. 
Jonuor

1993, beschliesst:

Geltungsbereich

Finonzierung der

Ersch I iessu n gso n lo g en

l. Allgemeine Bestimmungen

$r
lDieses Reglement regelt die Verteilung der Kosten fúr Slrossen und

kommunole Anlogen der Versorgung mit Wosser sowie der Abwos-

serbeseitigung ouf die Grundeigenlümerinnen und Grundeigentü-

mer.

$2
rAn die Kosten für Erstellung, Änderung, Erneuerung und Betrieb

der öffentlichen Anlogen erhebt der Gemeinderot von den Grund-

eigentümerinnen und Grundeigentümern

o) Erschliessungsbeiiröge;

b) Anschlussgebühren;

c) iöhrliche Benülzungsgebühren, bestehend ous einer Grundge-

bühr und Verbrouchsgebühr

2Die einmoligen (o und b) und wiederkehrenden Abgoben (c) dür-

fen den Gesomtoufwond für Ersiellung, Änderung, Erneuerung und

Betrieb der öffentlichen Anlogen sowie die Verzinsung der Schulden

noch Abzug der Leistungen von Bund und Konton nichi übersteigen.

3Mit der Benützungsgebühr werden folgende Kosten obgedeckl:

o) Unterhoh und Betrieb der Anloge

b) Effektiver Verbrouch

c) Benützung von Erschliessungsonlogen, sofern diese über den

normolen Gebrouch hinousgeht

d) nicht gedeckie Kosten fur die Erstellung, Änderung und Erneue-

rung von Erschliessungsonlogen

03
rDer Gemeinderot konn im Bedorfsfoll für eine zeitlich befristele

Douer eine Gebührenerhöhung im Umfong von bis zv 20 % der

Benützungsgebühren vornehmen zur Speisung eines Erneue-

rungsfonds.

GEMEINDE KAISERAUGST o GEMEINDERAT
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Mehrwertsteuer

Anpossungen Gebüh-
ren und Ersotzobgoben

Veriöhrung

Zo hlungspflichtige

Verzug, Rückerstottung

Hörlefölle, besondere

Verhöl+nisse, Zohl un gs-

erleichierungen

s4

'Alle festgelegten Abgobentorife verstehen sich ohne Mehrwert-

steuerzuschlog. Die von der Gemeinde für ihre Leistungen zu er-

bringende eidgenössische Mehrwertsteuer wird den Abgobepflich-

tigen zusötzlich zv den Abgoben ouferlegt. Sie wird seporoi ousge-

wiesen und ist mit der Abgoben- bzw. Gebührenverfügung zur Zoh-

lung föllig.

2Die Benützungsgebühren werden vom Gemeinderot ongeposst, so-

fern die Abdeckung der Kosten nicht mehr gewöhrleistet ist bezie-

hungsweise wenn die Kosten die Gebühreneinnohmen übersteigen.

3Die 
ieweils oktuellen Gebühren und Ersolzobgoben sind im An-

hong oufgeführt.

g5

rBezüglich der Veriöhrung gilt $ 78o VRPG.

2Die Veriahrungsfrist von fünf Johren für periodisch zu erbringende

Leistungen beginnt noch Abschluss des Rechnungsiohres.

gó

lZur Bezohlung der Abgoben sind dieienigen Personen verpflichtet,

denen im Zeitpunkt des Eintritts der Zohlungspflicht lout Grundbuch

dos Eigentum zusteht. Wo ein selbstöndiges Bourecht besteht, ist die

Bourechtsnehmerin bzw, der Bourechtsnehmer zohlungspflichtig.

$7
rFur Abgoben, die bis zum Verfolltog nicht bezohli sind, wird ohne

Mohnung ein Verzugszins noch Mossgobe der Verordnung über

Skonto, Vergütungs- und Verzugszinsen (Zinsverordnung) berechnet.

2Soweit geleisiete Abgoben zurückerstottet werden müssen, sind sie

zum gleichen Ansotz zu verzinsen.

s8
lDer Gemeinderot ist berechligt, in offensichtlichen Hör'leföllen oder

wo die Anwendung dieses Reglemenls unongemessen wöre, die

Abgoben ousnohmsweise onzupossen.

GEMEINDE KAISERAUGST o GEMEINDERAT
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2Beitröge für dem böuerlichen Bodenrecht unterslehende unüber-

boute Grundstückteile in Bouzonen werden gestundet ($ 35 Abs. 4

BouG).

ll. Erschliessungsbeitröge

$e

Kosten rAls Kosten der Erstellung und Änderung (Umgestoltung) gelten

nomenllich:

o) die Plonungs-, Proiektierungs- und Bouleitungskosten;

b) die Londerwerbskosten und die Kosten für den Erwerb onderer

Rechte;

c) die Bou- und Einrichtungskosten sowie die Kosien für Anpos-

sungsorbeiten;

d) die Kosten der Vermessung und Vermorkung;

e) die Finonzierungskosten.

$ t0

Beitrogsplon rDer Beilrogsplon enthölt:

o) den Voronschlog über die Ersiellungskosten;

b) den Kostenonteil des Gemeinwesens;

c) den Plon über die Grundstücke bzw. Grundslückflöchen, fur die

Beitröge zu erbringen sind (Perimeterplon);

d) die Grundsötze der Verteilung;

e) dos Verzeichnis oller zu Beitrogsleistungen herongezogener

Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer mit Angobe der

von ihnen geforderlen Beitröge;

f) die Bestimmung der Fölligkeit der Beitröge;

g) eine Rechlsmittelbelehrung.

An Stelle eines Beitrogsplones konn mit den Betroffenen ein Er-

schliessungsverlrog gemöss $ 37 Bougesefz obgeschlossen werden.

GEMEINDE KAISERAUGST o GEMEINDERAT



Fi no nzierungsreg lemenf Seite I

gil
Anlogen mitMisch- rDienen Anlogen gleichzeitig der Grob- und der Feinerschliessung,

funktion so sind die Kostenonteile noch dem Verhöltnis der Erschlies-

sungsfunktion zu bemessen.

$ 12

Aufloge und Mitteilung rAuf Ort und Zeitpunkt der öffentlichen Aufloge des Beilrogsplones

ist vorgöngig im omtlichen Publikolionsorgon der Gemeinde hinzu-

weisen.

2Den Beitrogspflichtigen isi die Aufloge zusommen mit der Höhe des

Beitroges durch eingeschriebenen Brief onzuzeigen.

g t3

Vollstreckung rlst der Beitrog in Rechtskroft erwqchsen, ist er einem vollstreckbo-

ren gerichtlichen Urteil gleichgestellt.

g l4

Bouobrechnung 'Die Bouobrechnung ist vor der Verobschiedung der Kreditob-

rechnung durch die Gemeindeversommlung wöhrend 30 Togen öf-

fentlich oufzulegen.

2Sie konn inner4 der Auflogefrist ongefochten werden. FÜr dos Ver-

fohren gilt $ 35 Abs. 2 BouG.

$ t5

Zohlungspflicht 'Die Beitrogspflicht entsleht mit Beginn der öffentlichen Aufloge des

Beitrogsplones.

$ tó

Fölligkeit rErschliessungsbeitröge werden frühestens mit Boubeginn der Anlo-

ge fallig, für welche sie erhoben werden.

2lm Übrigen wird die Fölligkeit im Beitrogsplon bestimmt. Dieser

konn, entsprechend dem Fortgong der Arbeiten, Teilzohlungen vor-

sehen.

3Die Beitröge sind ouch donn föllig, wenn gegen den Beitrogsplon

Einsproche bzw. Beschwerde geführt wird.

GEMEI NDE KAISERAUGST o GEMEINDERAT
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Mindestonsötze

Bemessung Erschlies-

sungsbeitröge

lll. Strqssen

$ t7
rDie Grundeigentümerinnen und Grundeigenfümer leisten noch

Mossgobe der ihnen erwochsenden wirischoftlichen Sondervorteile
Beilröge on die Kosten der Erstellung und Änderung (Umgesioltung)

von Strossen. Sie irogen in der Regel die Kosten der Feinerschlies-

sung vollumfönglich, iene der Groberschliessung höchstens zu 70
o/o.

lV. Wqsserversorgung

$ t8
rDie Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer leisien noch

Mossgobe der ihnen erwochsenden wir"ischoftlichen Sondervorteile

Beitröge on die Kosten der Erstellung und Anderung von Anlogen

der Wosserversorgung. Sie trogen die Kosten der Feinerschliessung

in der Regel vollumfönglich, iene der Groberschliessung höchsiens

zu 70 o/o.

$ te

Bemessung Anschluss- ìFür den Anschluss on die Wqsserversorgung erhebf die Gemeinde
gebühren eine Anschlussgebühr pro m2 Bruttogeschossflöche gemöss Torif der

Gebühren im Anhong zu diesem Reglement.

2Die Bruttogeschossflöche BGF berechnet sich noch der Allgemeinen

Verordnung zum Bougesetz (AbouV). Dies gili unobhöngig von de-

ren Nutzung.

tBei Um-, An-, Aus- und Erweiterungsbouten einer bereits onge-

schlossenen Boute ist eine zusötzliche Anschlussgebühr zu bezohlen

entsprechend der durch die boulichen Verönderungen bedingten

Erhöhung der onrechenboren Bruttogeschossflöche, unobhöngig

dovon, ob durch die boulichen Verönderungen die Wosserversor-

gung mehr beonsprucht wird.

oWird ein bereits ongeschlossenes Geböude obgebrochen und on

dessen Stelle ein Neubou errichtet, so ist dofür in der Regel die volle

Anschlussgebühr zu bezohlen.

GEMEINDE KAISERAUGST o GEMEINDERAT
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Zohlungspflicht

Erhebung

sBei londwirtschoftlichen Bouten wird die Anschlussgebühr noch der

Geschossflöche nur für den Wohnteil erhoben.

uFür gewerbliche und industrielle Logerflöchen ohne oder mit unbe-

deutendem Wosserverbrquch wird die Gebuhr fur die Bruttoge-

schossflöche um mox. 70 o/o reduzierl.

zFür grössere lndustrie- und Gewerbebouten legt der Gemeinderot

die Anschlussgebühr in Abwögung der öffentlichen und privoten In-

teressen und unter Berücksichtigung des Kostendeckungsprinzips in-

dividuell fest.

8Für fest instollierle Schwimmböder erhebt die Gemeinde eine An-

schlussgebühr pro m3 Nettoinholt gemöss Torif der GebÜhren im

Anhong zu diesem Reglement.

020
rDie Zohlungspflicht entsieht bei Neubouten mil dem Anschluss on

die Wosserversorgung. Bei Um-, An-, Aus- und Erweiterungsbouten

einer bereits ongeschlossenen Bouie enlsteht die Zohlungspflicht mit

dem Abschluss der Bouorbeiten. Ersotzbouten sind Neubouten

gleichgestellt.

$21

'Bei Erteilung der Bou- oder Anschlussbewilligung verfügt der Ge-

meinderot die Gebühr oufgrund der vorgelegten Plonunterlogen.

2Die Anschlussgebühren sind ouch donn fallig, wenn gegen die

Zohlungsverfügung Beschwerde gefuhrt wird.

3Wenn eine Abweichung vorliegt, erlösst der Gemeinderol noch er-

fol gter Sch I usskontrol le ei ne revi d ierte Zo h I u n gsverf ü g un g.

aDer Gemeinderot konn Sicherstellung (Vorouszohlung, Sperrkonto,

Bonkgorontie) verlongen. Die Sicherstellung ist spötestens vor Bou-

beginn zu leisten.

922
rsoweit die Kosten für die Erstellung, Änderung und Erneuerung

nicht durch Erschliessungsbeitröge und Anschlussgebühren gedeckl

werden sowie für den Betrieb ist eine BenützungsgebÜhr zu entrich-

ten.

Ben ützungsgebüh ren

GEMEINDE KAISERAUGST O GEMEINDERAT
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Bemessung

Grundgebühr

Verbrouchsgebühr

Bouwosser

Bemessung Erschlies-

sungsbeitröge

zBei Verkouf von Liegenschoften hoften Verköufer und Köufer für
geschuldete oder noch nicht obgerechnete Gebúhren solidqrisch.

Die Kostenonteile werden nqch der Bezugsdouer berechnet.

$23
rDer Wosserzins besteht ous der Grundgebühr und der Verbrouchs-

gebühr. Diese werden periodisch erhoben.

924

'Die Grundgebühr bemisst sich enisprechend dem Nennwert ge-

möss Tqrif der Gebühren im Anhong zu diesem Reglement.

2Die Grundgebühr ist ouch geschuldet, wenn kein Wosserbezug er-

folgt. Auf diese Gebühr wìrd verzichtet, wenn die Zuleitung ob-

gebrochen und der Wosserzöhler demontiert ist. Die Kosien fur die

entsprechenden Arbeiten gehen zu Losten des Houseigentümers.

$25
rDie Verbrouchsgebühr entspricht dem vom Wosserzöhler ermittel-

ten Wosserbezug. Für nicht gemessenen Wosserbezug (Gorogen,

Ausnohmen, etc. ) wird eine Pouscholgebühr erhoben. Die Höhe ist

dem Torif der Gebuhren im Anhong zu diesem Reglement zu ent-

nehmen.

2Für den Bouwosserbezug werden Grundgebühr und Verbrouchs-
gebühr gemöss Tqrif der Gebühren im Anhong in Rechnung ge-

siellt.

V Abwqsser

926
r Die Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer leisten noch

Mossgobe der lhnen erwochsenden wirtschoftlichen Sondervorteile

Beitröge on die Kosten der Erstellung und Anderung von Anlogen

derAbwosserbeseitigung. Sie trogen die Kosten der Feinerschlies-

sung in der Regel vollumfönglich, iene der Groberschliessung

höchstens zu 70 o/o.

GEMEINDE KAISERAUGST o GEMEINDERAT
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So nierungsleitung

Bemessung Anschluss-

gebühr

Ersotz- und Umbouten,

Zweckönderungen

927
lDie Kosten der Sonierungsleitung sind in der Regel von den Verur-

sochern zu frogen.

$28

'Für den Anschluss qn die öffentlichen Abwosseronlogen erhebt die

Gemeinde eine Anschlussgebühr pro m2 Geböudegrundflöche,

Bruttogeschossflöche und enfwösserte Horfflöchen gemöss Torif der

Gebühren im Anhong zu diesem Reglement.

2Die Bruttogeschossflöche BGF berechnet sich noch der Allgemeinen

Verordnung zum Bougesetz (AbouV). Dies gilt unobhöngig von de-

ren Nulzung.

3Für gewerbliche und induslrielle Logerflöchen ohne oder mit unbe-

deutendem Abwosseronfoll konn der Gemeinderot die Gebühr für

die Bruttogeschossflöche um mox. 70 o/o reduzieren.

aFür grössere lndustrie- und Gewerbeboulen legt der Gemeinderot

die Anschlussgebühr in Abwögung der öffentlichen und privoten ln-

teressen und unter Berücksichtigung des Kostendeckungsprinzips in-

dividuell fest.

5Wenn dos Doch- und Plqtzwosser versickert, wird die Gebühr für

die Geböudegrundflöche und Hor¡flöche um mox. 70o/o reduzieñ.

óFür begrünte Flochdöcher wird die Gebühr fur die Geböudegrund-

flache um mox. 30% reduziert.

TBei besonderen Verhöltnissen (wie z.B. ousserordentlich grossem

Abwosseronfoll, stossweise onfollendem oder stork verschmutzlem

Abwosser) konn der Gemeinderot Zuschlöge erheben.

8Für fest instollierte Schwimmböder, die on die öffentlichen Abwos-

seronlogen ongeschlossen sind, erhebt die Gemeinde eine An-

schlussgebühr pro m3 Neftoinholt gemöss Torif der Gebühren im

Anhong zu diesem Reglement.

g2e

rwird ein bereits ongeschlossenes Geböude obgebrochen und on

dessen Stelle ein Neubou errichtet, so ist dofür in der Regel die volle

Anschlussgebühr zu bezohlen.

GEMEIN DE KAISERAUGST o GEMEINDERAT
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Zohlungspflicht

Erhebung

Grundsotz

2Bei Um-, An-, Aus- und Erweiterungsbouten wird die Anschrussge-

buhr fur die erweiterle Flöche gemöss $ 28 erhoben unobhöngig
dovon, ob durch die bouliche Verönderung die Abwosseronroge

mehr beonspruchi wird.

3Bei Zweckönderungen ongeschlossener Geböude die eine wesentli-

che Mehrbelostung der Abwosseronlogen verursochen, wird die An-
sch I ussgebühr neu festgesetzt. Zo hl u ngen früherer Ansch I ussgebuh-

ren werden ongerechnet. Ein Überschuss wird nicht zurückerstottet.

$30
lDie Zohlungspflicht entstehi bei bestehenden Geböuden mit der
lnbetriebnohme des Anschlusses und bei Neubouten mit dem An-
schluss on die Konolisotion. Bei Um-, An-, Aus- und Erweiterungs-

bouten einer bereits ongeschlossenen Boute enlsieht die Zohlungs-
pflicht mit dem Abschluss der Bouorbeiten. Ersotzbouten sind Neu-
bo uten g leichgestel lt.

$ 3t
rBei Erteilung der Bou- oder Anschlussbewilligung verfügt der Ge-
meinderot die Gebühr oufgrund der vorgelegten Plonunterlogen.

zDie Anschlussgebühren sind ouch donn follig, wenn gegen die

Zohlungsverfügung Beschwerde gefuhrt wird.

tWenn eine Abweichung vorliegt, erlösst der Gemeinderot noch er-

fol gter Sch I usskontrol le ei ne revid ierte Zo h I u n gsverfüg un g.

aDer Gemeinderot konn Sicherstellung (Vorouszohlung, Sperrkonto,

Bonkgorontie) verlongen. Die Sichersiellung ist spötestens vor Bou-

beginn zu leisten.

$32
lsoweit die Kosien fur die Erstellung, Änderung und Erneuerung

nicht durch Erschliessungsbeitröge und Anschlussgebühren gedeckt

werden sowie für den Betrieb, sind Benülzungsgebühren zu enlrich-
ten. Diese selzl sich ous einer Grund- und Verbrouchsgebühr zu-

sommen.

Die Erhebung erfolgt periodisch.

GEMEI NDE KAISERAUGST o GEMEI NDERAT
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Verbrouchsgebühr

Gebühr bei Regenwos-

ser- N utzungso nlogen

2Der Gemeinderot konn Vorouszohlung bis zur Höhe der mut-
mosslichen Johresgesomtgebühren verlongen.

3Bei Verkouf von Liegenschoften hoften Verköufer und Köufer fúr
geschuldete oder noch nicht obgerechnete Gebühren solidorisch.
Die Kostenonteile werden noch der Bezugsdouer berechnei.

933
rDie Verbrouchsgebühr für die Benülzung der Abwosseronlogen
richlet sich nqch dem Frischwosserbezug. Für nicht gemessenen

Wosserbezug (Gorogen, Ausnohmen, etc.) wird eine Pouscholge-
bühr erhoben. Die Höhe ist den Torif der Gebühren im Anhong zu

diesem Reglemeni zu enlnehmen.

2Die Verbrouchsgebühr konn durch den Gemeinderot ermössigt
werden, wenn nochgewiesenermossen und erloubterweise Frisch-

wosser noch dem Gebrouch nicht der Konolisotion zugeleitei wird
(Londwirtschoftsbetriebe, Gör.tnereien, Produktionsbetriebe, Kühl-
wosser usw.).

3Bei besonders grosser Verschmutzung und stossweiser Belostung

der Abwösser erhebt der Gemeinderot einen ongemessenen Zu-
schlog. Der Gemeinderot konn sich von einem unobhöngigen
Fochmonn beroten lossen.

aBei Liegenschoften mit eigener Quelle oder bei Wosserbezug von
Dritten bemisst sich die Verbrouchsgebühr über ein geeignetes

Messsysfem. ln Ausnohmeföllen konn der Gemeinderot eine Pou-

scholgebühr festlegen.

$34
rBei Regenwosser-Nutzungsonlogen wird die Verbrouchsgebühr
oufgrund der Summe der Trinkwossermenge und der genulzien Re-

geno bwossermenge berechnet.

2Der Betreiber der Regenwosser-Nutzungsonloge hot ouf seine Kos-

ten einen Regenwosserzöhler zu instollieren. Dieser ist durch den
Betreiber zu worten und bleibt in dessen Besitz.
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Rechtsschutz g 35
BouG; $ 4'l ABouV

Vollstreckung

lnkrofttreten

Ubergongsbestimmun-

gen

Vl. Rechtsschutz und Vollzug

$35
rGegen den Beilrogsplon konn wöhrend der Auflogefrist, gegen
ondere Abgobeverfügungen in Anwendung $$ 30 ff. innerl 20 ïo-
gen seit Zustellung, beim Gemeinderot Einsproche erhoben werden.

2Gegen ondere Verfügungen und Entscheide des Gemeinderotes
konn innert 20 Togen beim Deportement Bou, Verkehr und Umwelt
oder, wenn die gemeinderötliche Verfügung ouf einer verbindlichen
Weisung des Depor.tementes Bou, Verkehr und Umweh beruht,
beim Regierungsrot Beschwerde gefuhrt werden.

$3ó
rDie Vollstreckung richfet sich noch den $$ 23 ff. des Verwoltungs-
rechtspflegegesetzes (VRPG) vom 9. Juli 19ó8.

Vll. Schluss- und Ubergongsbestimmungen

$37
rDos Reglement lritt om l. Jonuor 2008 bzw. die Benützungsgebühr
om l. Juli 2008 in Kroft und ersetzt die Bestimmungen des Wosser-
reglements vom 22. Februor 

,l954 
($$ 9-13o) inkl. Torif der Ge-

bühren und des Abwosserreglemenis vom l. April 
.l985 

($g 43-61)
und olle domit im Widerspruch stehenden früheren Vorschriften.

$38

'Die Gebühren und Beitröge, deren Zohlungspflicht unter dem frü-
heren Reglement eingeireien ist, werden durch dos neue Reglemeni
nicht berühr.i.
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Koiserougst, 8. Jonuor 2008

Gemeinderol Koiserougst
Gemeindeommonn

2Die Vereinborung vom 
,l0. 

Dezember 2004 zwischen der Einwoh-

nergemeinde Koiserougst und der F. Hoffmonn-Lo Roche AG und

die Vereinborung vom 8. Dezember I993 zwischen der Einwohner-

gemeinde Koiserougst und dem Erschliessungskonsor.tium Gstolten-
Junkholz-Soger bleiben bestehen. Sömtliche diesbezügliche Rege-

lungen bleiben in Kroft und werden gemöss gemeinderötlicher Pro-

xis umgesetzt.

3Die im Zeitpunkt des lnkrofttretens höngigen Gesuche werden noch

den Vorschriften dieses Reglements beur.teih.

/t
Mox Heller
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Torif der Gebühren nqch Finqnzreglement (FR)

A. Wqsserversorgung

Ansch I ussgebühren gemöss

$ 19 Abs. 1 FR Wohnhöuser

pro m2 gesomte Bruttogeschossflöche der onge- CHF I 8.00
schlossenen Boute

$ 19 Abs. 1 FR Gewerbe und lndustriebouten

pro m2 gesomte Bruttogeschossflöche der onge- CHF .l8.00

schlossenen Boute

$ 19 Abs. ó FR Schwimmböder

Schwimmböder pro m3 Netloinholt CHF 12.00

Benülzungsgebühren gemöss

$24FR

$25FR

$2sFR

Grundgebühr

Verbrouchsgebühr

pro m3 gemessener Wosserbezug

Bouwosser

Grundgebûhr inkl. 50 m3 Wosser

bis

über

Keine

CHF O.óO

cHF 90.00

cHF 1 10.00

B. Abwosser

Anschlussgebühren gemöss

$ 28 Abs. I FR Wohn-. Gewerbe- und lndustriebouten

o) pro m2 Brutfogeschossflöche CHF ó0.00

b) pro m2 Geböudegrundflöche und entwösserie CHF ó0.00
Hofflache

$ 28 Abs. 3 FR Reduktion der Bruttogeschossflöche für gewerbliche mox. 70 o/o

und industrielle Logerflöchen ohne oder mit unbe-
deutendem Abwosseronfol I

$ 28 Abs' 4 FR Reduktion der Geböudegrundflöche und Horfflö- mox. 70 %
chen, wenn Dochwosser versicker-i

$ 28 Abs' 5 FR Reduktion der Geböudegrundflöche für begrúnte mox. 30 %

Flochdöcher

$ 28 Abs. 7 FR schwimmbod pro m3 Nenoinholt cHF 25.00
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Verbrquchsgebühr gemöss

$33FR

Prüfungsgebühr

$22AR

Konqlfernsehen gemöss

pro Housonschluss bei Bouvollendung

pro Kubikmeter Trink- und Regenwossermenge CHF 1.50

400.0
0

C. Allgemein

l. Mehrwertsteuer

Alle festgelegten Torife gemöss Zi|Íer A, B und C verstehen sich ohne Mehrwer.tsteuerzuschlog. Die
von der Gemeinde für ihre Leistungen zu erbringende eidgenössische Mehrwedsteuer wird den
Abgobepflichtigen zusötzlich ouferlegt. Sie wird seporot ousgewiesen und ist mil der

Abgoben- bzw. Gebührenverfügung zur Zohlung föllig.

2. lnkrofttreten

Der vorstehend Torif ist durch die Einwohnergemeindeversqmmlung om 12. September 2007 ge-
nehmigt worden und tritt om l. Jonuor 2008 bzw. die Benützungsgebühr om I . Juli 2008 in
Kroft.

Koiserougst, 8. Jonuor 2008

Gemeinderql Kqiserougsl
Gemeindeommonn

U,t1(üI¿'
Mox Heller

CHF
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